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Bürokratieaufwand in Europa und Deutschland vermindern: 

Weniger Aufwand und besseres Recht 

für starke Wirtschaft und vitale Umwelt

1. Als zentralen Beitrag zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung im Rahmen der Lissabon-Strategie hat die EU eine Initiative zur besseren Rechtsetzung gestartet. Eine positive ökonomische und umweltgerechte Entwicklung Nordrhein-Westfalens ist – aufgrund der Größe und wirtschaftlichen Rolle des Landes - im deutschen und gesamteuropäischen Interesse. Die Förderung des Lissabon-Prozesses für Wachstum und Beschäftigung in Europa ist daher erklärtes Ziel des Dialog Wirtschaft und Umwelt NRW.

Der Dialog Wirtschaft und Umwelt NRW unterstützt nachdrücklich die Initiative der Europäischen Kommission für eine bessere Rechtsetzung auf EU-Ebene, die einerseits auf die Vereinfachung des bestehenden Gemeinschaftsrechts und Bürokratieabbau gerichtet ist und zum anderen für zukünftige Regelungen den Einsatz von frühzeitigen Konsultationsverfahren und von systematischen Folgeabschätzungen vorsieht (Mitteilung zur Umsetzung des Lissabon-Programms, BRatsDrS. 817/05 vom 10.11.2005).
Die Dialogpartner begrüßen ausdrücklich die Erklärung der EU-Kommission, dass die Europäische Union nur dann regulierend handeln soll, wenn eine vorgeschlagene Maßnahme auf EU-Ebene besser durchgeführt werden kann als in nationaler oder regionaler Zuständigkeit. Dabei betont die Kommission, dass europäische Regulierungen kosteneffizient und möglichst einfach in der Verfahrensweise sein müssen. Daran muss sich die Kommission messen lassen. 
2. Wir erwarten, dass diese Grundsätze jetzt bei aktuellen Rechtsetzungsverfahren und Entscheidungen, die u.a. konkret Bodenschutz und Abfallwirtschaft betreffen, beachtet werden. Das gilt auch für die europäische Naturschutzpolitik in NRW, damit die Ziele der FFH- und Vogelschutzrichtlinie in der Sache effektiv und regional vertretbar und Akzeptanz erhaltend erreicht werden können.

3. Der Dialog Wirtschaft und Umwelt NRW fordert die Bundesregierung, vor allem den Bundesumweltminister, auf, Rechtsvereinfachung und Bürokratieabbau auf EU-Ebene als Schwerpunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im 1. Halbjahr 2007 aktiv zu unterstützen. Die Partner im Dialog werden ihre gemeinsamen Bestrebungen, positiven Einfluss auf die Europäische Rechtssetzung zu nehmen, fortsetzen und ausbauen. Unsere Ziele sind dabei:
· Das europäische Umweltrecht sollte wesentlich stärker harmonisiert werden, um einen integrierten Ansatz über die Umweltmedien hinweg zu erreichen. Stoffbezogene Regelungen und medial orientierte Vorschriften sind miteinander zu koordinieren (z.B. REACH-Verordnung und Wasserrahmenrichtlinie).

· Eine frühzeitige und sachlich fundierte Gesetzesfolgenabschätzung muss erfolgen, bevor Entwürfe Rat und Parlament zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Dazu gehören frühzeitige Konsultationsverfahren und systematische Folgeabschätzungen. Mit der Fortschreibung von EU-Regelungen sollte abgewartet werden, bis sie in den Mitgliedsstaaten umgesetzt und sich dort in der Praxis eine Weile bewährt haben. 

· Eine stärkere Berücksichtigung der faktischen Grundlagen für Normen und eine stärkere Beachtung der Verhältnismäßigkeit – so erscheint z.B. die  Forderung nach Nullemission in der Wasserrahmenrichtlinie unrealistisch. Die EU soll sich wieder stärker auf Rahmenvorgaben auf EU-Ebene beschränken und detailreiche Einzelvorgaben vermeiden.

· Die Befristung von maßnahmenbezogenen Vorschriften (wie z.B. Verpackungs-Richtlinie), um eine ernsthafte Überprüfung einer weiteren Geltung vor Fristablauf zu gewährleisten. 

4. Wirtschaft und Landesregierung im Dialog Wirtschaft und Umwelt NRW sprechen sich gegen den Entwurf der Bodenschutzrahmenrichtlinie der EU-Kommission in der jetzt vorgelegten Form aus. Sie würde für Land und Kommunen in NRW erheblichen zusätzlichen Verwaltungsaufwand bedeuten, ohne einen qualitativen Fortschritt für den Bodenschutz zu bewirken. Eine vorläufige Kostenberechnung zum zusätzlichen Bürokratieaufwand in NRW ergab einen Betrag von rund 10 Millionen Euro.

Deutschland und insbesondere Nordrhein-Westfalen haben eine Spitzenstellung, große Erfahrung und effiziente Instrumente im Bodenschutz. Boden ist kein vermehrbares oder mobiles Gut im EU-Binnenmarkt. Daher wird grundsätzlich kein Bedarf für eine allgemein verbindliche, spezifische EU-Richtlinie zum Bodenschutz gesehen. Sollte die Europäische Kommission trotz der überzeugenden Einwände gegen eine Richtlinie eine solche einführen, wird sie aus Sicht der Partner im Dialog Wirtschaft und Umwelt NRW nur akzeptabel sein können, wenn sie 

· auf bei uns bewährte vorhandene Regelungen aufgreift und akzeptiert, 

· bereits bestehende Kataster berücksichtigt,

· fachlich abgesicherte Ziele, Fristen und Umwelt-Qualitätsmaßstäbe aufführt sowie

· eine sachgerechte Folgenabschätzung vornimmt, und dabei aktuelle inkompatible Größen für gravierende Bodenprobleme im Mittelmeerraum (z.B. Versalzung, Wüstenbildung) dem zusätzlichen Verwaltungsaufwand etwa in Nord- oder Westeuropa (z.B. für Altlastenerfassung) gegenüberstellt. 

5.  Der Dialog Wirtschaft und Umwelt NRW erwartet von der EU bei der künftigen Abfallstrategie und von der Revision der  DOCPROPERTY  Bezug  \* MERGEFORMAT Abfallrahmenrichtlinie, dass

· der Abfallbegriff auf bewegliche Sachen beschränkt bleibt, 

· vom Anwendungsbereich der Richtlinie nicht nur Abfallkategorien ausgenommen werden, die bereits unter andere Gemeinschafts​vorschriften fallen, sondern wie bisher auch andere nationale Vorschriften ausreichen, die Abfallrahmenrichtlinie auszufüllen, so​lange eine Gemeinschaftsregelung nicht vorliegt,
· die Gleichwertigkeit der stofflichen und energetischen Verwertung bei der Bewirtschaftung von Abfällen klargestellt wird,
· die Begriffe der Verwertung und der Beseitigung in der Richtlinie selbst konkretisiert werden,
· verstärkt Umweltstandards für die Verwertungsverfahren und Qualitätsstandards für die gewonnenen Stoffe eingeführt werden, 
· der Genehmigungsvorbehalt für Unternehmen und Einrichtungen, die Abfälle verwer​ten oder beseitigen, auf erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt wird, um durch Einführung von Mengenschwellen unbedeutende Anlagen vom Genehmigungserfordernis freistellen zu können,
· Abfallbewirtschaftungspläne nur die für die Steuerung der Abfallströme unabdingbar notwendigen Angaben enthalten müssen und
· auf Programme zur Abfallvermeidung verzichtet wird.

6. Der Dialog Wirtschaft und Umwelt NRW ermutigt die Europäische Kommission, den Prozess der besseren Rechtsetzung und des Bürokratieabbaues in der EU konsequent und beschleunigt voranzutreiben und begrüßt die Überlegung des Europäischen Rates, eine Reduzierung der Bürokratiekosten für die Wirtschaft um 25 % auf EU-Ebene als verbindliches Ziel auf EU-Ebene festzulegen.
 7. Der Dialog Wirtschaft und Umwelt NRW unterstützt, dass NRW, als Vorsitzland der Umweltministerkonferenz 2007, sich aktiv für konkrete Schritte auf nationaler und europäischer Ebene für eine bessere Rechtssetzung einsetzen will. 
8. Der Dialog Wirtschaft und Umwelt NRW begrüßt, dass die Bundesregierung auf der Grundlage des sog. Standardkosten-Modells das Verfahren zur Identifizierung und Messung von Bürokratiekosten einführt. Wenn es unserem Nachbarn Niederlande gelingt, ohne Verlust an Umweltstandards oder an Qualität staatlicher Aufgabenwahrnehmung innerhalb von fünf Jahren bis 2007 nachweisbar Bürokratiekosten für Unternehmen um ein Viertel zurückzuführen, sollte dies grundsätzlich auch in Deutschland möglich sein. Dazu erwarten wir vom Normenkontrollrat konkrete Vorschläge, der beim Bundeskanzleramt als unabhängiges Gremium von Fachleuten Gesetze und Gesetzesvorhaben des Bundes auf Kostenaufwand überprüfen und Verbesserungsvorschläge machen soll.
9. Der Dialog Wirtschaft und Umwelt NRW begrüßt die schon eingeleiteten Schritte, um NRW mit weniger Staat und Bürokratie zum Land der neuen Chancen zu machen und mehr Mut zur Eigenverantwortung zu praktizieren: 

· Die Beschlüsse des Landes zur Verwaltungsmodernisierung mit dem Abbau zahlreicher Sonderbehörden.

· Die Bundesratsinitiative des Umweltministers zur deutlichen Vereinfachung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren.

· Die Vorbereitung der Einführung des „ZAUN“-Prinzips, das bei künftigen Anlagengenehmigungsverfahren Bearbeitung und Betreuung durch einen Ansprechpartner auf der Verwaltungsseite für die jeweiligen Unternehmen ermöglicht.

· Die verbindliche Einführung der Bürokratiekostenmessung nach der Methode des Standardkosten-Modells in Nordrhein-Westfalen.

· Das Forum „Bessere Rechtsetzung“ des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten, dass zur Unterstützung der EU-Initiative „Bessere Rechtsetzung“ im Juni 2006 Vertreter aus nordrhein-westfälischen Unternehmen und aus dem öffentlichen Bereich zusammen gebracht hat und im Frühjahr 2007 hochrangig fortgesetzt wird.

· Die Beratungen und Vereinbarungen im Rahmen des „Dialogs Wirtschaft und Umwelt NRW“, um mit kooperativem Handeln und freiwilligen Vereinbarungen bürokratischer Hemmnisse zu überwinden und die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen zu verbessern, die einer gleichzeitigen positiven Entwicklung von Wirtschaft, Umwelt und Lebensqualität in NRW dienen. 
10. Der Dialog Wirtschaft und Umwelt NRW fordert Land, Kommunen und die Spitzenorganisationen der Wirtschaft auf, diesen Weg konsequent und mutig weiter zu gehen. Dazu bietet er die Unterstüt​zung durch sachkundige Mitwirkung schon in der Frühphase anstehender Rechtsetzungsprozesse, insbesondere bei der Gesetzesfolgen(kosten)-abschätzung an. 
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